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STADT LÜNEBURG  

DER OBERBÜRGERMEISTER 
 Vorlage-Nr. 

VO/2084/06 
 
 

  

01 - Büro des Oberbürgermeisters 
 

 

  

Datum:  
17.10.2006 

 
 
Beschlussvorlage  
 

Beschließendes Gremium: 
Rat der Stadt Lüneburg  
 

 
Betrifft: 
Begrenzung der Anzahl der Fraktionssitzungen zur Hausha ltskonsolidierung  
 
  
 
 
Top 

Beratungsfolge: 
 
Öffentl.  Sitzungs- Gremium 
Status datum 
 
Ö 02.11.2006 Rat der Stadt Lüneburg 

  
 
 
Sachverhalt:  
 
Der Rat der Stadt Lüneburg hat in seinem Beschluss des Haushaltskonsolidierungs-
programmes 2004-2010 eine jährliche Einsparsumme von 10.000 Euro bei den Sitzungsgel-
dern festgeschrieben. Zur Umsetzung hat der Rat nach Verhandlungen zwischen den Frak-
tionen in seiner Sitzung am 29.01.2004 einen Beschluss gefasst, nach dem unter anderem 
die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, auf 40 pro Fraktion und 
Jahr begrenzt ist. 
 
Zur Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprogrammes ist es erforderlich, dass der 
Ratsbeschluss vom 29.01.2004 auch von den Mitgliedern des neuen Rates in der Wahlperi-
ode von 2006 bis 2011 umgesetzt wird, indem die Begrenzung der Anzahl der abrechnungs-
fähigen Fraktionssitzungen auf 40 pro Jahr aufrechterhalten wird. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf maximal 40 
Fraktionssitzungen im Jahr begrenzt. 
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Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten (in €) 

a) für die Erarbeitung der Vorlage:  20 € 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. 

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 

c)  an Folgekosten:  

d) Haushaltsrechtlich gesichert: 

 Ja 
 Nein  
 Haushaltsstelle:   
 Haushaltsjahr:  
 

e) mögliche Einnahmen: 

 
 
Beratungsergebnis: 
 

 Sitzung 
am 

TOP Ein- 
stimmig 

Mit 
Stimmen-Mehrheit 

Ja / Nein / Enthaltun-
gen 

lt. Be-
schluss-

vorschlag 

abweichende(r) Empf 
/Beschluss 

Unterschr. 
des Proto-

kollf. 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

 
 
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche: 
 
 
Anhörung/Beteiligung erforderlich: 
 
Ortsrat:       
 
Ortsvorsteher/in:       
 
 
 
 

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:      
  

 


